
 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsordnung 

für Landesverbände 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. ist eine bundesweit tätige Selbsthilfeorganisation für 

Menschen mit einer neuromuskulären Erkrankung. Sie ist föderal strukturiert mit in der Regel einem 

Landesverband je Bundesland. 

Der Bundesvorstand der DGM hat in seiner Sitzung vom 20.2.2021 die nachstehende Geschäftsordnung 

für Landesverbände beschlossen. Sie löst die Geschäftsordnung vom 06. Juli 2018 ab und tritt hiermit für 

alle Landesverbände der DGM in Kraft. Für den rechtlich selbständigen Landesverband Bayern gilt die 

Geschäftsordnung, soweit möglich, sinngemäß. 

 

 

§ 1 Struktur 

(1) Die Landesverbände sind arbeitsgemeinschaftliche Zusammenschlüsse aller 

Mitglieder der DGM auf Landesebene. Die Geschäftsstellen der Landesverbände sind 

Außenstellen des Bundesverbandes. 

(2) Die im Bereich eines Landesverbandes wohnenden Mitglieder wählen den 

Landesverbandsvorstand und die Delegierten dieses Landesverbandes für die 

Delegiertenversammlung des Bundesverbandes. 

(3) Die Kontaktpersonen eines Landesverbandes bilden zusammen mit dem 

Landesverbandsvorstand und den Delegierten eines Landesverbandes den 

Landesverbands–Ausschuss. Dieser hat beratende Funktion und tritt mindestens 

einmal im Jahr, in der Regel zur Vorbereitung der Delegiertenversammlung, 

zusammen. 

(4) Die Struktur der DGM beinhaltet neben der Bundes- und der Landesebene auch eine 

Ortsebene. Diese wird in der Regel durch die einzelnen Kontaktpersonen gebildet. 

(Für Kontaktpersonen oder Kontaktstellen wird auch im Allgemeinen der Begriff 

Selbsthilfegruppe verwendet. Dies ist von Bedeutung bei Anträgen an die 

Krankenkassen.) 

(5) Darüber hinaus können, insbesondere projektbezogen, weitere Personen vor Ort im 

Namen der DGM tätig werden. Dies bedarf der ausdrücklichen Kenntnis und 

Zustimmung des Landesverbandsvorstands. Initiativen und Veranstaltungen auf der 

Ortsebene sind ausdrücklich erwünscht. Der Landesverbandsvorstand unterstützt 

diese Aktivitäten. Die Ortsebene hat eigene Antragsmöglichkeiten bei den 



Gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Förderung nach § 20h SGB V, die genutzt 

werden sollen. 

 

 

§ 2 Mitgliederversammlung 

(1) Die Landesverbandsvorstände berufen mindestens einmal pro Jahr eine Versammlung 

der Mitglieder, die im Bereich des Landesverbandes wohnhaft sind, ein. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle 

Versammlung abgehalten werden. Der Landesverbandsvorstand entscheidet über die 

Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung mit. Lädt der Landesverbandsvorstand zu einer virtuellen 

Mitgliederversammlung ein, so gibt er den Mitgliedern spätestens zwei Tage vor 

Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video-oder 

Telefonkonferenz bekannt. 

(3) Die Einladung hat unter Angabe der Tagesordnung schriftlich, per E-Mail oder über 

den Muskelreport mit einer Frist von 4 Wochen zu erfolgen. Für die Fristberechnung 

ist das Absendedatum der Einladung bzw. das Erscheinungsdatum des Muskelreport 

entscheidend. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich nicht-öffentlich. Über die Zulassung von 

Gästen kann zu Beginn der Versammlung mit einfacher Mehrheit entschieden 

werden. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst; Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 

(6) Abstimmungen werden grundsätzlich durch Handheben oder individuelle Alternativen 

vorgenommen. Auf Antrag kann eine schriftliche Abstimmung erfolgen, wenn dies mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen wird. 

(7) Die Mitgliederversammlung wird durch den Landesverbandsvorsitzenden, dessen 

Stellvertreter oder ein anderes Mitglied des Landesverbandsvorstands geleitet. Auf 

Vorschlag des Landesverbandsvorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen 

anderen Versammlungsleiter wählen. 

(8) Die Mitgliederversammlung nimmt den Tätigkeits- und Finanzbericht des 

Landesverbandsvorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfer entgegen und 

entscheidet per Beschluss über die Entlastung des Landesverbandsvorstandes. 

(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll niederzulegen, das 

der Versammlungsleiter und der Protokollführer zu unterzeichnen haben. Der 

Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Das Protokoll ist binnen 

eines Monats an die Bundesgeschäftsstelle zu übermitteln.  

 

 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

Die Landesverbände haben die Satzung der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. zu 

beachten. Ihr obliegen insbesondere die folgenden Aufgaben: 

(1) Förderung der Anliegen und Ziele der DGM auf Landesebene; 

die Förderung der Forschung erfolgt ausschließlich auf Bundesebene. 

(2) Information und Aufklärung durch die Herausgabe von Schriften und Internetauftritte 

– entsprechend den DGM-internen Vereinbarungen, wie beispielsweise den 

Guidelines. 



(3) Bemühungen um die Gewinnung neuer Mitglieder 

(4) Einsatz für die Belange der Mitglieder in der Öffentlichkeit und bei Behörden 

(5) Begleitung sozialpolitisch relevanter Vorhaben der Zivilgesellschaft und Politik. 

(6) Verstärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Mitglieder und Förderung der 

gegenseitigen Hilfsbereitschaft 

(7) nach Kräften Übernahme der Beratung der Mitglieder des Landesverbandes im Sinne 

der Selbsthilfe in den verschiedenen Bereichen 

 

 

§ 4 Leitung und Arbeit der Landesverbände 

(1) Der Vorstand eines Landesverbandes sollte aus fünf Personen, nämlich 

a) dem Landesverbandsvorsitzenden, 

b) dem Stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden, 

c) dem Schatzmeister, 

d) dem Schriftführer und 

e) dem Jugendbeauftragten 

muss jedoch mindestens aus den Personen zu a) bis c) bestehen. In begründeten 

Einzelfällen kann mit Zustimmung des Bundesvorstandes hiervon abgewichen 

werden. 

Zudem kann der Landesverbandsvorstand Beisitzer für besondere Aufgaben bestellen 

sowie abbestellen, die nicht stimmberechtigt sind. 

(2) Der Landesverbandsvorsitzende koordiniert und leitet die Arbeit des 

Landesverbandes. Er repräsentiert den Landesverband nach außen und führt den 

Vorsitz im Landesverbandsvorstand sowie im Landesverbands-Ausschuss. Er beruft 

aus den Reihen der Mitglieder des Landesverbandes Kontaktpersonen und 

entscheidet über deren Abberufung. Will die Kontaktperson nicht nur allgemein, 

sondern auch diagnosespezifisch beraten, so sind dem Landesverbandsvorsitzenden 

Berufung und Abberufung dieser Kontaktperson lediglich im Einvernehmen mit dem 

für die Diagnosegruppe der Kontaktperson zuständigen Diagnosegruppevorsitzenden 

möglich. 

(3) Der Vorsitzende des Landesverbandes lädt die berufenen Kontaktpersonen 

regelmäßig zu Schulungen ein. 

(4) Im Verhinderungsfall wird der Landesverbandsvorsitzende durch den 

stellvertretenden Landesverbandsvorsitzenden vertreten. Sind beide verhindert, 

bestimmt der Landesverbandsvorsitzende aus den Reihen der Vorstandsmitglieder 

einen anderen Vertreter. Die Vertretung des Landesverbandsvorsitzenden in der 

Delegiertenversammlung richtet sich nach der Satzung. 

 

 

§ 5 Wahlen 

(1) Die Mitglieder des Landesverbandes wählen in einer Mitgliederversammlung oder im 

Wege einer Briefwahl mit einfacher Mehrheit der Stimmen für die Amtsdauer von 3 

Jahren den Landesverbandsvorstand gemäß § 4 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung, zwei 

Kassenprüfer sowie entsprechend der Regelung in der Satzung Delegierte und 

Ersatzdelegierte. Auf Antrag der Mitglieder kann eine Blockwahl durchgeführt 

werden. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt; 

Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Mitglieder des 

Landesverbandsvorstands dürfen zugleich Delegierte sein, wobei der 



Landesverbandsvorsitzende dies bereits qua Amt ist. 

Der Landesverbandsvorstand wählt für seine Amtszeit die Personen gemäß § 4 Abs. 1 

dieser Geschäftsordnung. 

(2) Die Bundesgeschäftsstelle hat sicherzustellen, dass in den Landesverbänden alle drei 

Jahre Wahlen durchgeführt werden. 

(3) Der Aufruf zur Abgabe von Kandidatenvorschlägen und Bewerbungen soll 

grundsätzlich im Muskelreport erfolgen. Ausnahmsweise ist er auch durch 

gesondertes Anschreiben an die Mitglieder des Landesverbandes möglich. 

(4) Für die Durchführung der Wahlen ist ein Wahlleiter zu wählen. 

(5) Das Wahlergebnis wird im Muskelreport bekannt gegeben. 

(6) Scheidet ein Landesverbandsvorstandsmitglied vorzeitig aus, kann sich der 

Landesverbandsvorstand aus den Reihen der Mitglieder des Landesverbandes bis zur 

nächsten Mitgliederversammlung selbst ergänzen. Dort erfolgt die Neuwahl des 

betreffenden Landesverbandsvorstandsmitgliedes entsprechend § 5 Abs. 1, gültig bis 

zum Ende der Amtsperiode des Landesverbandsvorstands. 

 

 

§ 6 Aufbringung und Verwendung der Mittel 

(1) Der Landesverband stellt einen eigenen Etat auf. 

(2) Im Grundsatz müssen die Mittel, die in dem Landesverband verausgabt werden, auch 

in dem Landesverband eingeworben werden. Dies sind in erster Linie: 

a) Zuschüsse der Krankenkassen auf Grundlage des § 20 h SGB V 

b) Öffentliche Mittel 

c) Aktionserlöse 

(3) Vom Bundesverband können auf rechtzeitigen Antrag für besondere Zwecke 

Finanzmittel – gegebenenfalls auch als Ausfallbürgschaft – in Anspruch genommen 

werden. Diese sollen in der Regel den Betrag von 2.000,00 € pro Jahr nicht 

übersteigen. 

(4) Da die Landesverbände nicht rechtsfähig sind, besitzen sie kein Vermögen, sondern 

verwalten die Mittel im Auftrage des Bundesverbandes, auch wenn diese örtlich 

zweckgebunden sind. 

(5) Die Mittel der Landesverbände dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke des Vereins 

Verwendung finden. Die Landesverbände unterliegen hier den gleichen 

Beschränkungen wie der Bundesverband. Die Finanzordnung, insbesondere der 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, ist jederzeit zu beachten. 

(6) Für die finanzielle Abwicklung ihrer Aktivitäten verfügen die Landesverbände über 

Konten, für die zeichnungsberechtigt sind 

a) der jeweilige Landesverbandsvorsitzende 

b) der jeweilige Landesverbandsschatzmeister 

c) der Bundesvorsitzende der DGM 

d) der Bundesschatzmeister der DGM und 

e) der Bundesgeschäftsführer und ein ggf. von diesem bestimmter Mitarbeiter der 

DGM-Bundesgeschäftsstelle. 

Über die Verwendung der Gelder auf diesen Konten entscheidet der jeweilige 

Landesverbandsvorstand. 

(7) Der Landesverbandsvorsitzende oder in dessen Auftrag der 

Landesverbandsschatzmeister kann Spendenbescheinigungen 

(Zuwendungsbestätigungen) im Auftrag (i.A.) unterschreiben, wenn der 



Spendeneingang auf dem Landesverbandskonto verbucht ist. Die Formulare für die 

Zuwendungsbestätigungen werden nummeriert von der Bundesgeschäftsstelle blanko 

zur Verfügung gestellt. Der Landesverbandsvorsitzende oder der 

Landesverbandsschatzmeister informiert die Bundesgeschäftsstelle umgehend über 

den Eingang jeder Spende ab einem Betrag von 500 €. 

(8) Für Projekte in den einzelnen Bundesländern beantragt der jeweilige 

Landesverbandsvorstand Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln auf Landesebene. Die 

Bundesgeschäftsstelle unterstützt bei der Antragstellung. 

(9) Die Landesverbände legen dem Bundesverband zu den Stichtagen 30.06. (Abgabe bis 

spätestens 15.08.) und 31.12. (Abgabe bis spätestens 15.02. des Folgejahres) eines 

jeden Jahres ihre Abrechnung (Einnahmen- und Ausgabenrechnung mit 

Kontoauszügen) vor. 

(10) Die Rechnungslegung der Landesverbände ist Teil der Gesamtrechnungslegung der 

DGM und muss demgemäß nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen 

Buchführung erfolgen. 

(11) Die Ortsebene ist in finanziellen Angelegenheiten an die Finanzverantwortung der 

Landesverbände gebunden. D.h. konkret, dass  

a) alle Vorhaben vorab mit dem Landesverbandsvorstand zu besprechen sind, 

b) Anträge bei Kostenträgern mit dem Landesverbandsvorstand abzustimmen sind 

und 

c) der Landesverbandsvorstand über Gespräche mit potentiellen Spendern oder 

Sponsoren zu unterrichten ist. 

(12) Für die finanzielle Abwicklung der Aktivitäten auf Ortsebene ist das Konto des 

Landesverbandes zu nutzen. Soweit andere Bestimmungen, z.B. Förderkriterien der 

Krankenkassen, dies erfordern, können auch Konten auf der Ortsebene errichtet 

werden. Zeichnungsberechtigt sind hier jeweils: 

a) Kontaktperson oder Gesprächsgruppenleiter 

b) Landesverbandsvorsitzender 

c) Landesverbandsschatzmeister 

d) Bundesvorsitzender der DGM 

e) Bundesschatzmeister der DGM 

f) Bundesgeschäftsführer der DGM  

Vollmachtgeber ist immer der Bundesvorstand. 

Die gesamte Abrechnung der Ortsebene ist mit den entsprechenden Belegen 

unaufgefordert und rechtzeitig zu den unter Abs. 9 genannten Stichtagen bei dem 

Schatzmeister des Landesverbandes einzureichen. 

 

 

§ 7 Beratender Ausschuss der Landesverbandsvorsitzenden 

Die Landesverbandsvorsitzenden, im Verhinderungsfall ihre Stellvertreter, bilden einen 

beratenden Ausschuss. Dieser trifft sich zumindest im Vorfeld der 

Delegiertenversammlungen und wählt ggf. aus den Reihen der DGM-Mitglieder das 

Vorstandsmitglied gemäß §7 Abs. 3 der Satzung. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 

mitgezählt. 

 

 

 



§ 8 Zusammenarbeit  

Die Landesverbände sollen – insbesondere bei der Ausrichtung von Veranstaltungen und der 

Schulung von Kontaktpersonen – untereinander sowie mit den Diagnosegruppen 

kooperieren.  

 

 

§ 9 Genderklausel 

In dieser Geschäftsordnung wird für alle Funktionsträger und sonstigen handelnden 

Personen ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. Hierin soll keine 

Bevorzugung des Männlichen und keine Diskriminierung des Weiblichen oder des Diversen 

zum Ausdruck kommen. Die gewählte Fassung dient allein der besseren Übersichtlichkeit 

des Textes und damit einer leichteren Verständlichkeit seines Inhalts. Der die 

Geschäftsordnung beschließende Vorstand bekennt sich ausdrücklich dazu, dass jede 

vorstehend beschriebene Position auch von einer Frau ausgefüllt und mit ihr besetzt werden 

kann. 

 

           Der Vorstand 

 

Freiburg im Breisgau, 20. Februar 2021 

 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. 

Im Moos 4 

79112 Freiburg 


